
Whistleblowing

Werkzeugkiste für Journalisten

Jonet-Tag Mediacamp, 8.9.07



Aufbau

� Das Dilemma des Whistleblowers

� Das Dilemma der Journalistin
� Werkzeugkiste

� Der Schraubenzieher (Handwerk)
� Der Hammer (Klare Worte)
� Die Kabelzange (Technik)
� Der Phasenprüfer (Fallstricke)



Der Whistleblower



...und sein Problem



Erwin Bixler

„Die Vermittlungsstatistik der
Arbeitsamtes ist manipuliert“



krank, seit 2002 Vorruhestand



Margrit Herbst

„Es gibt BSE-Fälle in Deutschland“



1995 fristlos entlassen



David Kelly

„Der Irak hat keine
Massenvernichtungswaffen“



Selbstmord am 17.7.2003



Erwin Huber, MdL

„Seehofer geht fremd“



?



Wer sind Whistleblower?

� sie sind loyale Arbeitnehmer

� sie wollen Skandale vermeiden
� sie versuchen intern zu warnen

� sie wenden sich erst an die Medien, wenn sie
keinen anderen Ausweg mehr sehen

Quelle: Wim Vandekerkhoeve, 2007



Das Dilemma
des Whistleblowers



Whistleblower interne Meldung

kein EffektMedienkontakt

WB ist als Kritiker bekannt
Enthüllung

Mobbing/Kündigung



Wie kommt‘s?



Informantenschutz
hilft

den Journalisten



nicht den Informanten



Grundgesetz, Art. 5

�  (1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in
Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu
verbreiten und sich aus allgemein
zugänglichen Quellen ungehindert zu
unterrichten. Die Pressefreiheit und die
Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk
und Film werden gewährleistet. Eine Zensur
findet nicht statt.



StPO § 53, Absatz 1 Nr. 5

� (1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind
ferner berechtigt (...) Personen, die bei der
Vorbereitung, Herstellung oder Verbreitung
von Druckwerken, Rundfunksendungen,
Filmberichten oder der Unterrichtung oder
Meinungsbildung dienenden Informations- und
Kommunikationsdiensten berufsmäßig
mitwirken oder mitgewirkt haben.



Pressekodex Ziffer 5

�„Die Presse wahrt das Berufsgeheimnis,
macht vom Zeugnisverweigerungsrecht
Gebrauch und gibt Informanten ohne
deren ausdrückliche Zustimmung nicht
preis.“



Dem Whistleblower bleibt...

�Arbeitsrecht

�Anti-Mobbing-Gesetze

�Gleichstellungsgesetze

�Anonymität



Das Dilemma
der Journalistin



StGB Beamte:
Verschwiegenheitspflicht

WB macht sich strafbar

Journalistin:
Verdacht der

Beihilfe

Enthüllung =
Geheimnisverrat

Informantenschutz
aufgehoben



Cicero-Urteil

� # Durchsuchungen und Beschlagnahmen in
einem Ermittlungsverfahren gegen
Presseangehörige sind verfassungsrechtlich
unzulässig, wenn sie ausschließlich oder
vorwiegend dem Zweck dienen, die Person
des Informanten zu ermitteln (Bestätigung
vonBVerfGE 20, 162 <191 f., 217>).

� BVerfG, 1 BvR 538/06 vom 27.2.2007



Cicero-Urteil

� #  Die bloße Veröffentlichung eines
Dienstgeheimnisses im Sinne des § 353 b
StGB durch einen Journalisten reicht im
Hinblick auf Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG nicht aus,
um einen den strafprozessualen
Ermächtigungen zur Durchsuchung und
Beschlagnahme genügenden Verdacht der
Beihilfe des Journalisten zum Geheimnisverrat
zu begründen.

� BVerfG, 1 BvR 538/06 vom 27.2.2007



� „... reichte nicht aus, um einen genügenden
Verdacht zu begründen.“

BVerfG, 1 BvR 538/06 vom 27.2.2007



Kritik



was bleibt:



„Lass dich nicht erwischen!“

http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,468964,00.html



Werkzeugkiste v0.2 β



Der Schraubenzieher (Handwerk)



�sind wir das richtige Medium?

�bin ich der richtige Ansprechpartner?

�kann ich der Quelle vertrauen?

�will ich das Thema anfassen?

�steht die Redaktion hinter mir?

�kann/muss ich den WB weitervermitteln?



Wenn ja:

� techn. und organisatorische Sicherheit klären
(-> padeluun)

� Funktion des Whistleblowers klären

� „Tagesordnungspunkte“ für jedes Gespräch

� Recherchestrategie ausarbeiten

� (Beratung organisieren, WB-Netzwerk)



Vereinbarungen

�unter 1

�unter 2

�unter 3

�bei einem Notar hinterlegen, welcher
Grad an Vertraulichkeit vereinbart ist!



Der Hammer (Klare Worte)



WB schützen

� Wie sahen seine internen Schritte aus?

� Was haben sie gebracht?
� Was ist bisher geschehen?

� Gibt es dafür Belege?
� Sind alle internen Alarm-Möglichkeiten

ausgeschöpft?

� Zwei Personen: Vertrauensperson und Kritiker



WB stärken

�Abklopfen: Motivation

�Aufklären: mögliche Konsequenzen

�Aufzeigen: Hat er sich das gut überlegt?



Offenes Whistleblowing

� wie lange kann der öff. Druck aufrechterhalten
werden

� was bedeutet es für Familie und WB, in der
Öffentlichkeit zu stehen?

� wie kann der Journalist den WB in solchen
Fällen begleiten und durch weitere
Berichterstattung schützen?

� wie wehrt WB sich gegen Gegenpropaganda?



Will er/sie eine
Recherchepartnerschaft

mit mir eingehen?



Wenn ja:

�WB helfen, Belege zu besorgen, mit
deren Hilfe man den WB nicht mehr als
Beweis braucht

� im Idealfall: öffentlich zugängliche
Informationen als Quellen nutzen (WB-
Schutz! Informationsfreiheitsgesetz)



--- Wichtig ---

�klare Absprachen

�Verlässlichkeit beider Seiten

�erst gesundes Mißtrauen

�dann gesundes Vertrauen

�„Nichts für wahr, aber alles für möglich
halten“



Die Kabelzange (Technik)



�Telefon/Fax

�E-Mail

�Treffpunkte

�Dokumente/Sicherheitskopien

� - > padeluun



Der Phasenprüfer (Fallstricke)



� Identität des Betroffenen darf NIE offengelegt
werden, auch nicht in unverfänglichem
Zusammenhang (Zitate o.ä.)

� „Danach“ Schutzmechanismen aufrecht
erhalten

� WB niemals animieren, Belege rechtswidrig zu
beschaffen



das Wichtigste



Lasst euch nicht erwischen!



Linkliste

� wikileaks.org

� whistleblower-netzwerk.de
� whistleblowerinfo.de

� transparency.de
� europatransparent.nl

� business-keeper.com
� spezialisierte Anwaltskanzlei (für Freie)



Vielen Dank!



Fragen?



Wann ist es Whistleblowing?

�Enthüllung von öffentlichem Interesse

� internes Alarm schlagen

�Pflichtbewusstsein/Gewissensgründe

� ohne Rücksicht auf eigene Verluste
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